
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Raumplanung und Wohnungswesen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Neuenburg
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernath, Magdalena
Gerber, Marlène
Müller, Eva
Strohmann, Dirk

Bevorzugte Zitierweise

Bernath, Magdalena; Gerber, Marlène; Müller, Eva; Strohmann, Dirk 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Raumplanung und Wohnungswesen, Neuenburg, 1992 -
2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Raumplanung und Wohnungswesen

1Mietwesen

2Raumplanung

4Bodenrecht

5Wohnungsbau und -eigentum

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

BFS Bundesamt für Statistik
EU Europäische Union
VDK Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler

Bedeutung

OFS Office fédéral de la statistique
UE Union européenne
CDEP Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Économie

Publique
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

d’importance nationale

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Im Herbst erklärte der Bundesrat den Rahmenmietvertrag der Romandie zwischen
Vermietern und Mietern für alle welschen Kantone (ohne den deutschsprachigen Teil
des Wallis) für allgemein verbindlich. So dürfen die von der Vermieterseite verlangten
Garantien (Mietzinsdepot, Kaution) drei Monatsmieten nicht überschreiten, der
Vermieter muss sofort mitteilen, wenn er etwas gegen einen Mietbewerber oder eine
-bewerberin einzuwenden hat, und er muss sich innert 30 Tagen zu von der
Mieterschaft geplanten Renovationen äussern. 1

ANDERES
DATUM: 06.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Wohnungspolitischer Dialog" und in Einklang mit
seiner Aussprache zum Thema Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt im Frühjahr
2013 wollte der Bundesrat die Transparenz auf dem Mietwohnungsmarkt erhöhen. Im
Mai schickte er eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die Offenlegungspflicht
forderte, bzw. den Vermieter künftig verpflichtet, mittels Formular die neue
Mieterpartei vor Vertragsabschluss über den Mietzins des Vormieters zu informieren.
Als weitere Massnahme zur Verhinderung starker Mietzinserhöhungen sieht die Vorlage
das Verbot von Mietzinserhöhungen aufgrund wertvermehrender oder energetischer
Verbesserungen innerhalb des ersten Mietjahres vor, für den Fall, dass vorgesehene
Erhöhungen dem Mieter nicht bereits vor Vertragsabschluss kommuniziert wurden.
Ferner enthält der Vernehmlassungsentwurf eine administrative Entlastung für die
Vermieterseite, indem bei Mietzinserhöhungen und Anpassungen von Akontobeträgen
für Nebenkosten nicht mehr länger eine eigenhändige Unterschrift nötig ist und mit
einer Faksimile-Unterschrift unterzeichnet werden kann. Mit Freiburg, Genf,
Neuenburg, Nidwalden, Waadt, Zug und Zürich kennen bereits sieben Kantone die
Offenlegungspflicht. Laut Aussagen des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) finden
90% aller Anfechtungen von Neumieten in diesen sieben Kantonen statt. Während die
Vermieterorganisationen sowie FDP und SVP gegen die Massnahme opponierten - sie
vermuteten einen grossen zusätzlichen administrativen Aufwand und fürchteten
Rechtsfolgen bei unkorrekter Verwendung des Formulars - stiess sie insbesondere bei
den linken Parteien, aber auch bei CVP, EVP und BDP, sowie beim Mieterverband auf
Zustimmung. Letzterer forderte im September bei der Lancierung seiner landesweiten
Kampagne "Zahlbare Mieten für alle" in Bern Unterstützung für diese Massnahme. Im
Oktober beschloss die Regierung, trotz kontroversen Stellungnahmen an der
Offenlegungspflicht festzuhalten, und gab dem zuständigen Departement die
Erarbeitung einer entsprechenden Änderung des Mietrechts in Auftrag. Die anderen
Änderungen wurden in der Vernehmlassung weniger kontrovers diskutiert. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2014
MARLÈNE GERBER

Ende Januar 2017 gab der Bundesrat bekannt, dass er die Volksinitiative des
Mieterverbandes «Mehr bezahlbare Wohnungen» abzulehnen gedenke. Bereits in
seiner Ansprache zur Wohnungspolitik im Jahr 2013 hatte der Bundesrat die Ansicht
vertreten, dass der Staat möglichst wenig in die Wohnraumversorgung eingreifen solle,
und diese Ansicht vertrat er nach wie vor. Dennoch anerkannte die Regierung den
gemeinnützigen Wohnungsbau als «marktergänzendes Segment zum Schliessen von
Angebotslücken». Trotz der sich entspannenden Marktlage gäbe es in gewissen
Regionen Bevölkerungsgruppen, die mit starken Schwierigkeiten zu kämpfen hätten,
eine angemessene und zahlbare Wohnung zu finden. Aus diesem Grund beantragte der
Bundesrat eine Aufstockung des Fonds de Roulement für die Darlehensgewährung an
gemeinnützige Wohnbauträger und gab diesen Entwurf in die Vernehmlassung. Der
Fonds de Roulement ist mit Darlehen des Bundes dotiert und dient dem Zwecke,
gemeinnützigen Bauträgern zinsgünstige Darlehen für die Erstellung, Erneuerung oder
den Erwerb von preisgünstigen Liegenschaften zu gewähren.
Bereits nach Bekanntgabe der bundesrätlichen Stellungnahme zeigte sich der
Mieterverband (SMV) enttäuscht von der ablehnenden Haltung des Bundesrates und
bezeichnete die geplante Aufstockung des Rahmenkredites als nicht ausreichend.
Ferner monierte der Verband, dass diese Massnahme nicht garantieren würde, dass
Genossenschaften tatsächlich gefördert würden, da die Mittel mit dem jährlichen
Budget beschlossen würden und in diesem Rahmen Kredite bereits mehrfach gekürzt

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER
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worden seien. Auf der anderen Seite gab sich auch der Hauseigentümerverband (HEV)
nicht vollends zufrieden. Zwar begrüsste er die Ablehnung der Initiative durch den
Bundesrat, konnte die Aufstockung des Fonds aufgrund des aktuell höchsten
Leerwohnungsbestandes seit 1999 jedoch nicht nachvollziehen. Der HEV äusserte die
Befürchtung, damit kreiere der Bundesrat ein Überangebot an Wohnraum, was gemäss
Verband einen Preiszerfall zur Folge hätte. 

Von den 58 im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen inhaltlichen
Stellungnahmen beurteilten 47 Vernehmlassungsteilnehmende – darunter die VDK, alle
stellungnehmenden Kantone, die SP, die Grünen, die CVP und die BDP, der
Schweizerische Gemeindeverband und der Städteverband sowie die Gewerkschaften –
die Aufstockung des Fonds als positiv, während die restlichen 11 Akteure diese
ablehnten – namentlich neben dem HEV die Parteien der FDP und SVP sowie die
Wirtschaftsverbände und Verbände im Immobiliensektor. Unter den befürwortenden
Stellungnahmen stand ein gutes Drittel – darunter neben dem SMV auch die Kantone
Basel-Stadt und Neuenburg, die Parteien der SP und der Grünen sowie vier Stellung
nehmende Städte und Orte – gar für eine höhere Aufstockung ein. Die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Kanton Wallis knüpften ihre
Unterstützung zur Aufstockung des Fonds an die Bedingung, dass auch Massnahmen
ergriffen werden, um die Wohnsituation in Berggebieten zu verbessern. 
Einige Vernehmlasser kritisierten ferner den bundesrätlichen Vorschlag, die
Aufstockung des Fonds an die Ablehnung oder den Rückzug der Volksinitiative zu
knüpfen. Das Gros der Stellungnahmen unterstützte jedoch die Ablehnung der
Volksinitiative. Während einige Vernehmlassungsteilnehmende diesbezüglich bewusst
auf einen Positionsbezug verzichteten, sprachen sich die SP und der
Gewerkschaftsbund bereits in ihren Antworten explizit für die Unterstützung des
Volksbegehrens aus. 3

Raumplanung

Das Abstimmungsergebnis vom 3. März fiel mit 62,9% Ja-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von 46,5% klar zu Gunsten der RPG-Revision aus. Einzig der Kanton
Wallis stand mit einer äusserst tiefen Zustimmungsrate von 19,6% geschlossen und
deutlich für ein Nein ein. Gegen die Vorlage stellten sich darüber hinaus mit Gros-de-
Vaud und Aigle zwei Bezirke im Kanton Waadt, das nördliche Tessin, das Obersimmental
im Kanton Bern und die Bernina-Region im Bündnerland. Alle anderen Bezirke sprachen
sich mehrheitlich für die Revision aus. Auch die Kantone Jura (62,8%), Neuenburg
(67,7%) und Schaffhausen (63,2%), welche mit Annahme des Gesetzes ebenfalls mit
Auszonungen rechnen müssen (siehe unten), stimmten mit relativ deutlichem Mehr für
das revidierte Gesetz. Deutliche Zustimmungswerte über 70% fanden sich grösstenteils
im stark zersiedelten Mittelland und in den Bezirken rund um die deutschsprachigen
urbanen Zentren. Die klarste Befürwortung fand sich in den Bezirken Solothurn und
Zürich-Stadt mit einem Ja-Anteil von 80,3%, resp. 80,1%. Das Abstimmungsergebnis sei
ein „Meilenstein in der Siedlungsentwicklung“, interpretierte Bundesrätin Leuthard
(cvp) das Resultat. Von Seiten des Referendumskomitees liess man verlauten, man
fordere nun eine massvolle Umsetzung des RPGs, welche regionalen Gegebenheiten
Rechnung trage. Trotz der Abstimmungsniederlage wertete die SVP das deutliche
Bekenntnis gegen die fortschreitende Zersiedelung als positives Zeichen – und zwar für
die eigene Masseneinwanderungsinitiative. Der Landschaftsschutz liege der
Bevölkerung offensichtlich am Herzen, liess SVP-Präsident Brunner verlauten. In der
Abstimmungskampagne zur Volksinitiative werde man daher bewusst auf diese
Thematik setzen, um auch ökologisch sensibilisierte Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger anzusprechen. Ähnliche Schlüsse zogen auch die Urheber der Ecopop-
Initiative. Gleich nach dem Volksentscheid plädierte die Walliser Regierung auf eine
früheste Inkraftsetzung des revidierten RPG per 1.1.2015. Darüber hinaus verlangte der
Kanton ein Treffen mit dem Gesamtbundesrat sowie den Einbezug bei der Umsetzung
der neuen Gesetzesbestimmungen.

Abstimmung vom 3. März 2013

Beteiligung: 46,5%
Ja: 1 476 942 (62,9%)
Nein: 871 514 (37,1%)

Parolen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2013
MARLÈNE GERBER
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– Ja: SP(1*), CVP(6*), GPS, BDP, GLP, EVP, FDP Frauen; MV, Travail.Suisse, SBV, SIA, STV,
WWF.
– Nein: SVP(3*), FDP(8*), JCVP; Economiesuisse, HEV, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

Ende August eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Revision der
Raumplanungsverordnung, zum Erlass der neuen technischen Bauzonenrichtlinien
sowie zur Ergänzung des Leitfadens für die kantonale Richtplanung. Die Änderungen
erfolgten in erster Linie in Reaktion auf die Annahme des revidierten RPG bei der
Volksabstimmung vom Frühjahr sowie in Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Darbellay (cvp, VS) betreffend Lockerung der Bestimmungen zur Pferdehaltung in der
Landwirtschaftszone (siehe oben). Die Reduktion der Bauzonen auf maximal den Bedarf
der nächsten 15 Jahre soll laut bundesrätlichem Entwurf auf kantonaler statt auf lokaler
Ebene umgesetzt werden. Im Falle einer Auslastungsquote von unter 95% wären die
Kantone verpflichtet, Rückzonungen vorzunehmen. Zeitgleich publizierte das
Bundesamt für Raumentwicklung erste offizielle, provisorische Zahlen zur Auslastung
der Bauzonen in den Kantonen. Gemäss der Bauzonen-Statistik 2012 des ARE wird die
Auslastung in den Kantonen Jura, Neuenburg, Schaffhausen und Wallis in 15 Jahren
voraussichtlich weniger als 95% ausmachen, womit insbesondere diese Kantone
Rückzonungen zu befürchten hätten. Die Auslastungsziffern beruhten auf einer
Schätzung der Bevölkerungsentwicklung des Bundesamts für Statistik (BFS), wobei das
Szenario „hoch“ gewählt worden war (9 Mio. Einwohner im Jahr 2027). Bei einem
mittleren Bevölkerungswachstum müssten mehr als 10 Kantone mit Rückzonungen
rechnen. Ferner sollen laut der Vernehmlassungsvorlage bis zur Anpassung der
kantonalen Richtpläne und im Sinne eines Bauzonenmoratoriums neue Einzonungen
durch entsprechende Auszonungen kompensiert werden, wobei für öffentliche
Gebäude sowie Vorhaben von kantonaler Bedeutung Ausnahmen gelten. Betreffend
Höhe der finanziellen Entschädigung bei Rückzonungen verzichtete der Bundesrat auf
die Festlegung von Kennwerten. In ihren Vernehmlassungsantworten äusserten
gewichtige Stellungnehmer grundsätzliche Vorbehalte zum Verordnungsentwurf des
Bundesrates. Die kantonalen Baudirektoren beanstandeten die Missachtung der
kantonalen Zuständigkeiten in der Raumplanung, den hohen bürokratischen Aufwand
sowie die auf dem Bevölkerungsszenario des BFS beruhende Bauzonen-Statistik. Die
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) forderte, Kantone müssten
auf eigene Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung zurückgreifen können. Auf der anderen
Seite hatte die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz im Vorfeld bei mindestens der
Hälfte der Kantone Rückzonungsbedarf geortet und kritisierte entsprechend die Wahl
des Bevölkerungs-Szenarios durch das zuständige Bundesamt. Gewichtige Vertreter wie
die SVP, Economiesuisse und der Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
(SIA) lehnten die Vorlage komplett ab. Sie missbilligten unter anderem die fehlende
Berücksichtigung wirtschaftlicher Überlegungen, die Überregulierung sowie den
mangelnden Praxisbezug. Auch die Fachorganisationen für Pferdezucht und
Pferdesport überzeugte der Verordnungsentwurf nicht. Sie bezweifelten, ob die
vorgesehenen Bestimmungen die heutige Praxis tatsächlich erleichtern würden. Das
urbane Genf zeigte sich als einer der wenigen Kantone mit der geplanten Umsetzung
zufrieden und stellte sich hinter eine stärkere Zentralisierung der Umsetzungskontrolle
durch den Bund. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.08.2013
MARLÈNE GERBER

Eine von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und Pro Natura verfasste Studie,
welche die Baulandreserven der Kantone Jura, Neuenburg, Schaffhausen und Wallis
unter die Lupe genommen hatte, kam im März 2015 zu alarmierenden Befunden. In den
vier Kantonen, die im gesamtschweizerischen Vergleich am meisten Bauland horteten,
befänden sich insgesamt rund 340 ha Bauland in streng geschützten Biotopen, was
ungefähr 500 Fussballfeldern entspreche. Allein im Kanton Wallis seien 290 ha Bauland
in dieser sogenannten „roten Zone” zu finden. Ferner überschneide sich in den vier
untersuchten Kantonen im Vergleich zu den „roten Zonen” beinahe das Zehnfache an
Bauland mit Landschaften und Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung, den
sogenannten BLN-Gebieten. Die Verbände forderten die Kantone auf, die ökologisch
schädlichsten Bauzonen rasch zu beseitigen. 
Mit den Zahlen der Studie konfrontiert relativierten die kantonalen Verantwortlichen
diese zwar aufgrund der nicht ganz aktuellen Datenlage, zeigten aber dennoch
Verständnis für das Anliegen der Naturschutzverbände. Die sich in der roten Zone
befindenden Baulandreserven seien zu überprüfen und gegebenenfalls zurückzuzonen,
so etwa die Walliser Dienststelle für Raumplanung. Das Wallis sei jedoch „reich an

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.03.2015
MARLÈNE GERBER
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Landschaften von aussergewöhnlicher Schönheit und Vielfalt” – ein Viertel des
Kantonsgebietes gehöre zum Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler
(BLN). Da seien Konflikte nicht zu vermeiden. 6

In Erfüllung des Postulats Hêche (sp, JU), das einen Bericht über die Rolle der
bundesnahen Unternehmen bei der Entwicklung der Berggebiete und der ländlichen
Regionen gefordert hatte, wertete der Bund die Anzahl Arbeitsplätze und das regionale
Engagement bundesnaher Unternehmen sowie verschiedene Kennzahlen zu
Dienstleistungen im Bereich Beschaffung und Grundversorgung aus. Aufgrund der
gewählten Untersuchungsebene der Kantone wurden Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Tessin, Wallis,
Neuenburg und Jura als «Berggebiete und ländliche Räume» definiert und waren
Gegenstand der Untersuchung. So flossen ländliche Gebiete in anderen Kantonen, etwa
solche in Bern, nicht in die Untersuchung mit ein, womit die Untersuchungseinheit
nicht deckungsgleich ist mit derjenigen im Bericht «Politik des Bundes für die
ländlichen Räume und Berggebiete». Der Bericht zum Postulat Hêche folgert, dass sich
in den untersuchten Kantonen wichtige Standorte bundesnaher Betriebe befinden und
es in Bezug auf den erfolgten Stellenabbau keine Benachteiligung für ländliche Räume
und Berggebiete im Vergleich zu städtischeren Gebieten gebe. Ferner würden sich die
Unternehmen bereits zum aktuellen Zeitpunkt erheblich und gezielt für die Entwicklung
der Berggebiete und ländlichen Räume einsetzen. Aufgrund dessen sah der Bundesrat
keinen Handlungsbedarf zur Anpassung der strategischen Ziele oder zum Beschluss
neuer Massnahmen. 7

BERICHT
DATUM: 30.11.2018
MARLÈNE GERBER

Bodenrecht

Nach dem Nein vom 25. Juni verlangten verschiedene Vorstösse unter Federführung
der welschen Kantone eine Kantonalisierung der Lex Friedrich. Sukkurs erhielten sie
vom Ständerat. Dieser überwies in der Wintersession mit 20 zu 17 bzw. mit 17 zu 13
Stimmen eine Motion Martin (fdp, VD) (95.3373) und eine Motion seiner
Rechtskommission (95.3386), die verlangten, dass die Kantone künftig in eigener
Kompetenz über Beschränkungen im Immobilienhandel entscheiden können. Der
Bundesrat stellte kurzfristig eine Umlenkung von 300 bis 400 Bewilligungen für
Ferienhäuser für Kantone mit grosser ausländischer Nachfrage - wie das Wallis,
Graubünden und das Tessin - in Aussicht, da die 1'420 kontingentierten Einheiten
gegenwärtig gesamtschweizerisch nur zu rund 65% ausgeschöpft würden. Eine
Erhöhung des Kontingents lehnte er ab, beauftragte aber eine Expertengruppe mit der
Umverteilung der Kontingente. Einer Kantonalisierung steht der Bundesrat jedoch
skeptisch gegenüber; bereits ein Rechtsgutachten für die Expertenkommission Füeg
hatte vor einer Kantonalisierung gewarnt, da damit die Idee eines einheitlichen
Bundesprivatrechts praktisch aufgegeben und dies unter anderem die Verhandlungen
mit der EU erschweren würde. In die gleiche Richtung ging auch der Nationalrat: Er
lehnte vier Motionen aus der Westschweiz (95.3358 / 95.3369 / 95.3370 / 95.3371), die
ebenfalls die Kantonalisierung der Lex Friedrich forderten, deutlich ab. Mit der
Ratsmehrheit stimmten auch Teile der Westschweizer Linken. Ende Jahr beschloss die
Westschweizer Regierungskonferenz mit Beteiligung des Tessins, Standesinitiativen für
eine Lockerung der Lex Friedrich einzureichen. 8

MOTION
DATUM: 20.12.1995
EVA MÜLLER

Rund ein halbes Jahr nach der Abstimmung über eine liberalisierte Lex Friedrich, bei
der die zustimmenden französischsprachigen Kantone und das Tessin in die Minderheit
versetzt wurden, reichten die Kantone Genf (96.304), Waadt (96.301), Wallis (96.303)
und Neuenburg (96.307) gleichlautende Standesinitiativen zur Lockerung der Lex
Friedrich ein. Gemäss dem Initiativtext ist der Erwerb von Grundstücken für
gewerbliche Zwecke durch Personen im Ausland von der Bewilligungspflicht zu
befreien, und für Ferienwohnungen sollen die Kantone zusätzliche Reservekontingente
beanspruchen können. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.04.1996
EVA MÜLLER
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Der Nationalrat gab fünf Standesinitiativen der Kantone Waadt (96.301), Wallis (96.303),
Neuenburg (96.307), Genf (96.304) und Tessin (96.327), die eine Kantonalisierung der
Bewilligungsvorschriften beim Grundstückserwerb von Ausländern sowie höhere
Kontingente für den Erwerb von Ferienwohnungen für Tourismusregionen forderten,
keine Folge. Er folgte damit dem Bundesrat, der argumentierte, dass die Aufsplitterung
des Schweizer Wirtschaftsraumes der aktuellen weltweiten Globalisierung der
Wirtschaft zuwiderlaufe. Ausserdem sei das Anliegen der Kantone nach höheren
Kontingenten mit der letztjährigen Änderung der Verordnung über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland, welche die Verteilung nicht ausgeschöpfter
Kontingente auf Kantone mit erhöhtem Kontingentsbedarf zulässt, weitgehend erfüllt.
Zwei Motionen Martin (fdp, VD) (95.3373) und der Rechtskommission des Ständerates
(95.3386), die ebenfalls beide eine Kantonalisierung der Bewilligungspflicht forderten
und die 1995 vom Ständerat überwiesen worden waren, lehnte der Nationalrat ebenfalls
ab.
Entgegen der Forderung mancher Ferienorte nach höheren Kontingenten entschied der
Bündner Ferienort Arosa. Knapp sprach er sich dafür aus, dass Personen mit Wohnsitz
im Ausland in Arosa auch weiterhin kein Grundeigentum kaufen können. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.04.1997
EVA MÜLLER

Wohnungsbau und -eigentum

Gestützt auf die Daten der Volkszählung 1990 ermittelte das Bundesamt für Statistik
(BfS) einen Wohnungsbestand von rund 3.2 Mio. Einheiten. Dies ergibt innerhalb des
letzten Dezenniums eine Zunahme um 17 Prozent. Mit einem Zuwachs von über 25
Prozent wurde dabei das grösste Wachstum in ländlichen Gebieten wie dem Wallis,
Freiburg, Schwyz und Nidwalden festgestellt. Die Stadtkantone Basel und Genf sowie
Neuenburg verzeichneten dagegen eine Steigerung von weniger als zehn Prozent. Die
durchschnittliche Belegungszahl nahm leicht auf 2.4 Personen pro Wohnung ab,
dagegen stieg die Wohnfläche deutlich auf durchschnittlich 109 m2 pro Wohnung. Der
Mieteranteil lag im Erhebungszeitraum bei gut zwei Dritteln, knapp ein Drittel der
Wohnungen wurde von den Eigentümern selbst bewohnt. Erwartungsgemäss lag der
Mieteranteil in den territorial begrenzten Kantonen Basel-Stadt und Genf mit 88.1
Prozent bzw. 84.5 Prozent besonders hoch. 11

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.11.1992
DIRK STROHMANN

Mit Stichtag 1. Juni 1993 wurde in der Schweiz ein Leerwohnungsbestand von 29'755
Einheiten ermittelt (ohne La Chaux-de-Fonds, NE). Dies sind 7'525 Wohnungen oder ein
Drittel mehr als im Vorjahr. Mit 0,92% nähert sich die Leerwohnungsziffer erstmals seit
1978 wieder der 1 %-Marke. Der Wert von 0,5%, welcher vom Bundesrat als Indikator für
Wohnungsnot angesehen wird, wurde ausser von Zürich und den beiden Basel nur noch
von Uri, Obwalden und den beiden Appenzell unterschritten. Dagegen sind die
Leerbestände in den nichtdeutschsprachigen Kantonen durchschnittlich am stärksten
gestiegen. An der Spitze liegen die Kantone Waadt, Tessin und Genf sowie Neuenburg
und Solothurn mit Werten deutlich über einem Prozent. Es sind dies jene Kantone, die
unter dem Einbruch der Konjunktur und der Rezession in der Baubranche besonders
gelitten haben. Mit 0,78% liegt der Leerwohnungsbestand in den Städten unter dem
Landesdurchschnitt, wobei in Krisenregionen wie Genf (1,7%), Le Locle (4,6%) oder
Martigny (4,6%) überdurchschnittliche Werte zu verzeichnen sind. Unter dem
Gesichtspunkt der Wohnungsgrösse betrachtet, stieg der Leerbestand bei
Kleinwohnungen mit bis zu zwei Zimmern mit 29,7% überdurchschnittlich stark (1992:
25%), während der Anteil leerstehender Grosswohnungen mit über vier Zimmern
rückläufig war. Ob sich darin lediglich die Verlagerung der Wohnungsproduktion hin zu
kleineren Wohneinheiten widerspiegelt oder auch ein gesellschaftlicher Wandel, nach
welchem junge Menschen, zum Teil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, länger bei ihren
Eltern wohnen bleiben, ist vorläufig noch nicht sicher zu beantworten. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.06.1993
DIRK STROHMANN

Im Januar präsentierte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des
Nationalrates die Vernehmlassungsergebnisse zum Gesetzesvorentwurf zur
parlamentarischen Initiative von alt Nationalrat Hegetschweiler (fdp, ZH), welche einen
Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung von selbstbewohnten Liegenschaften verlangt.
Die Gesetzesrevision will den erneuten Wechsel von der absoluten zur relativen
Methode des Grundstückgewinns, was bedingt, dass auch Steueraufschub gewährt
werden kann, wenn der Grundstückspreis des Ersatzobjekts geringer ist als derjenige
der ursprünglichen Liegenschaft. Die Ergebnisse der Vernehmlassung waren
überwiegend negativ. Während zwar die FDP, CVP und SVP sowie der Kanton Neuenburg

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2010
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den Entwurf mit Argumenten der Förderung von Wohneigentum und beruflicher
Mobilität unterstützten, sahen die restlichen Kantone und die SP im vorgeschlagenen
Systemwechsel überwiegend steuerrechtliche Nachteile. Mit einem Mehr von 14 zu 8
Stimmen bei zwei Enthaltungen beschloss die Kommission jedoch, dem Rat den
ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf zu unterbreiten. In seiner darauffolgenden
Stellungnahme sprach sich der Bundesrat wie die Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer ebenfalls für den Erhalt der absoluten Methode aus, da
sich diese als sachgerecht und praktikabel erwiesen habe und der beruflichen Mobilität
nicht entgegenstehe. Da bei der relativen Methode Steueraufschub ebenfalls für den
nicht reinvestierten Gewinn möglich wäre, befürchtete er eine Privilegierung der
Liegenschaftsbesitzer und damit verbundene steuerliche Mindereinnahmen bei den
Kantonen. Weiter bemängelte er, dass ein solches System steuerrechtlichen
Grundprinzipien, namentlich dem Realisationsprinzip und dem Prinzip der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, widerspreche. Zustimmung erhielten jedoch die im
Entwurf festgehaltenen Regelungen zu Besteuerungskompetenz und Meldepflicht im
Falle von interkantonaler Ersatzbeschaffung. Im Nationalrat stellte die
Kommissionsminderheit einen Antrag auf Nichteintreten, welcher jedoch dank
bürgerlicher Opposition deutlich abgelehnt wurde. Der Nationalrat folgte in allen
Punkten seiner Kommission und beantragte in der Gesamtabstimmung mit 104
bürgerlichen zu 58 Stimmen aus dem linken Lager die Annahme des Entwurfes. Ein
anderes Bild zeigte sich in der Wintersession im Ständerat. Auf Anraten seiner
Kommission, welche klar den Argumenten des Bundesrats und der Mehrheit der
Vernehmlassungsteilnehmer folgte, beschloss die Kleine Kammer diskussionslos, nicht
auf die Vorlage einzutreten, worauf das Geschäft zurück an den Nationalrat ging. 13
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